
Von der Einreise als Asylsuchender bis zur 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

 

 

 
Informationsveranstaltung am 07.03.2016 



• TOP 1 Informationen des kommunalen 
Integrationszentrums 

• TOP 2 Das Verfahren von der Einreise bis zur Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis 

• TOP 3 Sprach- und Integrationskursmöglichkeiten 
• TOP 4 Arbeitserlaubnisse und Praktika 
• TOP 5  Zeit für Fragen 

2 



TOP 2 
 

Das Verfahren von der Einreise bis zur 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
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• Ablauf 1. Teil 
 

 Einreise  
 Zuweisungsbescheid und Wohnsitzauflage 
 Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) 
 Asylantragstellung 
 Aufenthaltsgestattung 
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Ablauf 1. Teil 
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Das Verfahren nach der Einreise 

 
Die Asylantragstellung erfolgt ausschließlich beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BaMF) 
 

 
 

Wie gelangt der Ausländer nach seiner Einreise zum BaMF? 



1. unerlaubte Einreise / Einreise ohne Einreisepapiere 
 

• Asylgesuch an der Grenze, bei der ABH oder Polizei 
• ED-Behandlung 
• Einzug von Identitätspapieren/-dokumenten 
• Aushändigung Belehrung nach § 20 AsylG 
• Weiterleitung an zuständige Aufnahmeeinrichtung 
• Übersendung eingezogener Unterlagen an 

Aufnahmeeinrichtung  
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Das Verfahren nach der Einreise 



2. Aufnahmeeinrichtung 
 
• Erstregistrierung und Ausstellung einer Bescheinigung über 

die Meldung als Asylsuchender 
• ggf. Weiterleitung an weitere Aufnahmeeinrichtung 

• eingezogene Unterlagen werden an zuständiges BaMF 
weitergeleitet 

• Erlass einer Zuweisungsentscheidung durch die 
Bezirksregierung Arnsberg 

• Weiterleitung an Zuweisungskommune 
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Das Verfahren nach der Einreise 
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Zuweisungsbescheid 

Angabe der Zuweisungsgemeinde 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Wichtig: bei gewünschter Umverteilung 
mit einer BüMA 



Umverteilungsanträge 
 
BüMA 
„Halten sich bereits Familienmitglieder im Bundesgebiet auf, so empfiehlt es sich, 
schon bei der Erstregistrierung auf diesen Umstand hinzuweisen, damit die familiären 
Bedingungen bei der Zuweisung berücksichtigt werden können“ 
           Erlass des MIK NRW vom 01.12.2015 

  
  
Aufenthaltsgestattung 
• Beantragung der Umverteilung bei der ABH 
• Ehegatten oder minderjährige Kinder 
• Weiterleitung des Antrags an die Bezirksregierung Arnsberg 
• ggf. Erlass einer neuen Zuweisungsentscheidung 
               § 51 AsylG 
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Wohnsitzauflage 



3. Ankunft in der Zuweisungskommune 
 
• einwohnermelderechtliche Erfassung und „Ausstattung“ 

durch das Sozialamt 
• Vorakte der Erstregistrierung wird an ABH verschickt 
• Vorsprache in der ABH zur Neuausstellung der BüMA 
 → innerhalb von 2 Wochen nach Ankunft 
 → 4 biometrische Passfotos 
 → Vorsprache ab 16. Lebensjahr 
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Ankunft in Zuweisungskommune 
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Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) 

diverse Auflagen abhängig von der 
Aufenthaltsdauer (analog zur 
Aufenthaltsgestattung) 

nicht bekannt, da noch kein 
Asylantrag gestellt 



3. Einladung durch das BAMF 
 
4. Asylantragstellung und Anhörung 
 
• persönliche Vorsprache beim BAMF 
• Fotos und ED-Behandlung 
• Anhörung zu Fluchtgründen 
• Verpflichtung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und 

Beweismittel vorzulegen 
 
• der Ausländer erhält die Niederschrift zu seinem Asylantrag 
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Asylantragstellung 
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Asylantragstellung 

Niederschrift zum Asylantrag 

Vorsprache bei der ABH zur Ausstellung 
einer Aufenthaltsgestattung 



Prüfungszuständigkeit des Bundesamtes  
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Asylantragstellung 

Internationaler Schutz 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG) 

Flüchtlingsschutz 
(§ 3 Abs. 1 AsylG) 

Subsidiärer Schutz 
(§ 4 Abs. 1 AsylG) 

Asylberechtigung 
(Art. 16a Abs. 1 GG) 

Kommen die Zuerkennung internationalen Schutzes und die Anerkennung 
als Asylberechtigter nicht in Betracht entscheidet das BaMF, ob 
Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG vorliegen 
 
 

            Ablauf des deutschen Asylverfahrens, Broschüre BaMF, Stand 07/2014 
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Aufenthaltsgestattung 

diverse Auflagen, abhängig von der 
Aufenthaltsdauer  

Name und Geburtsdatum der 
Kinder 

Gültigkeit 
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Aufenthalt in BRD ˂ 3 Monate 

Den Märkischen Kreis. Ein 
vorübergehender Aufenthalt 
innerhalb von Nordrhein-
Westfalen bedarf keiner 
besonderen Genehmigung. 
Wohnsitznahme nur in: ….. 

Erwerbstätigkeit nicht 
gestattet 
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Aufenthalt in BRD ˃ 3 Monate ˂ 4 Jahre 

Wohnsitznahme nur in ….  

Beschäftigung nur mit Genehmigung 
der Ausländerbehörde gestattet 

ab 4 Jahren: Beschäftigung gestattet 



• Ablauf  2. Teil 
 

 
• -  Der Bescheid ist da ! 

 
• -  Bestandskraft  

 
• -  Exkurs Familiennachzug 

 
• -  weiterer Ablauf in der Ausländerbehörde am Beispiel  

  von Flüchtlingen 
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Ablauf 2. Teil 
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Der Bescheid vom BAMF 

Die Flüchtlingseigenschaft wird zuerkannt 



• Unterschiedliche Anerkennungen 
 

• -  Asylberechtigte         0,7 % 
• -   anerkannten Flüchtlingen   47,8 % 
• -  subsidiär Schutzberechtigten     0,6 % 
• -  Abschiebeverbote       0,7 % 
• -  Rest Ablehnungen/formelle Entscheidungen 

 
• (Quelle: Entscheidungen im Jahr 2015 durch das BAMF. 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-

aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile)  
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Status von Ausländern 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__blob=publicationFile
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Bescheid vom BAMF (Bestandskraft) 

Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
ist unanfechtbar. 

Die Bestandskraft trat ein am…. 



• Innerhalb von 3 Monaten (ab Bestandskraft) nach 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft muss der Antrag auf 
Familiennachzug gestellt werden. 
 

• Wer gehört zum Familiennachzug im Sinne des AufenthG ? 
 - hierzu zählen nur: Ehegatten und eigene minderjährige 
 Kinder.  

 
• Für Eltern / Geschwister / volljährige Kinder und sonstige 

Familienangehörige gibt es grundsätzlich keine Möglichkeit. 
(Ausnahme: außergewöhnliche Härte) 

08.03.2016 22 

Fristgerechter Antrag auf Familiennachzug 



 
 
 

• Das Auswärtige Amt hat für den Familiennachzug zu 
anerkannten syrischen Flüchtlingen ein Webportal 
(www.familyreunion-syria.diplo.de)  eingerichtet. Dort sind alle 
nötigen Informationen zum Ablauf des Visumverfahrens 
abrufbar. Zudem kann mittels eines Online-Formulars eine 
Anzeige zur Fristwahrung gestellt werden. 
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Familiennachzug  

http://www.familyreunion-syria.diplo.de/
http://www.familyreunion-syria.diplo.de/
http://www.familyreunion-syria.diplo.de/
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Familiennachzug 



• Eine Bescheinigung für syrische Flüchtlinge von der 
Ausländerbehörde wird nicht mehr benötigt und auch nicht 
mehr ausgestellt. 
 

• In NRW gibt es für syrische Flüchtlinge eine 
Globalzustimmung. Die Ausländerbehörde wird nicht mehr 
beteiligt.  
 

• Die Ausländerbehörde hat auf die Terminvergabe keinen 
Einfluss und kann zu dem Stand des Verfahrens auch keine 
Auskünfte geben. 
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Familiennachzug 



• Bescheid vom BAMF ist eingetroffen 
 

• Abfrage an die Sicherheitsbehörden und Anforderung eines 
Führungszeugnisses (§ 73 II AufenthG) Dauer ca. 2-3 Wochen. 
 

• Anschreiben an die Ausländer mit der Bitte einen Antrag auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und Passbilder 
einzureichen. 
 

• Wechsel der Zuständigkeit  
   
   (Bereich Asyl  Ländersachbearbeiter) 
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Ablauf in der Ausländerbehörde 



•  Terminvergabe in Verbindung mit dem SG Integration (Pflicht 

nach § 44a AufenthG). 

 
• Durch die hohe Anzahl von Neuzugängen (ca. 30 pro Woche) 

ist eine kurzfristige Terminvergabe nicht realisierbar. 
 

• In der Zwischenzeit bekommen die Ausländer eine 
Fiktionsbescheinigung ausgehändigt. Diese erlaubt den 
Aufenthalt bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (§ 25 

Abs. 1 S.3 AufenthG). 
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Ablauf in der Ausländerbehörde 
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Fiktionsbescheinigung 

Auflagen: 
 
- Erwerbstätigkeit gestattet  
     (§ 25 Abs. 1 S. 4 AufenthG)  
- Aufenthalt gilt bis zur 

Entscheidung über den 
Antrag als erlaubt. 

      (§ 25 Abs. 1 S. 3 AufenthG) 
-  Wohnsitznahme in … 

(§ 12 AufenthG) 
 



• Alle Personen über 6 Jahre müssen zwingend persönlich 
erscheinen, da die biometrischen Daten (biometrisches 
Lichtbild und Fingerabdrücke) aufgenommen werden 
müssen. (Artikel 4b der EU Verordnung Nr. 380/2008) 

 

• Flüchtlinge bekommen einen EAT (Elektronischer 
Aufenthaltstitel) (§ 78 AufenthG) und einen Reiseausweis für 
Flüchtlinge (Art. 28 Genfer Flüchtlingskonvention)   jeweils für 3 Jahre 
ausgestellt.   
Der EAT ist gebührenfrei (§ 52 Abs. 3 AufenthV i.V.m. § 45 Nr. 1b 

AufenthV), der Reiseausweis muss bezahlt werden (§ 48 Abs, 1 Nr. 1a 

und  1b). 

• Herstellung in der Bundesdruckerei, Dauer ca. 2-3 Wochen. 
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Termin zur Erteilung  
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Sprach und 
Integrationskursmöglichkeiten 
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Sprachkurs 

Möglichkeiten für Personen mit BÜMA oder Aufenthaltsgestattung aus den 
Herkunftsländern Eritrea, Irak, Iran und Syrien: 

Sprachkurs (Einstiegskurs) 

• Anmeldung über die Integrationskursträger 
 

• Dauer: 240 – 320 Unterrichtsstunden 
  
• Ziel: A1-Niveau 
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Integrationskurs 

Möglichkeiten für Personen mit Aufenthaltsgestattung aus den Herkunftsländern 
Eritrea, Irak, Iran und Syrien: 

Integrationskurs 

o Anmeldung über die Integrationskursträger 
  
o Dauer: Meist 660 Stunden 
  
o Ziel: B1-Niveau und Grundkenntnisse der 

Rechts- und Gesellschaftsordnung 
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Integrationskurs 

Möglichkeiten für alle anerkannten Flüchtlinge: 

Integrationskurs 

 Ausstellen einer Verpflichtung / Berechtigung 
durch die ABH 
 

 Dauer: Meist 660 Stunden 
  
 Ziel: B1-Niveau und Grundkenntnisse der 

Rechts- und Gesellschaftsordnung 
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Arbeitserlaubnisse und Praktika 
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• Welche Zugangsmöglichkeiten und vor allem Bedingungen zum 
Arbeitsmarkt bestehen, hängt bei Asylbewerbern von dem 
aktuellen Aufenthaltsstatus ab. 
 

• 1. BüMA / Aufenthaltsgestattung 
 

• 2. Duldung 
 

• 3. Aufenthaltserlaubnis 
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Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen 



• 1 bis 3 Monat grundsätzliches Arbeitsverbot 
 

• nach 3 Monaten Aufenthalt:  
• Nachrangiger Arbeitsmarktzugang 
 (Es findet durch die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung  (ZAV) eine  

 Vorrangprüfung statt. Hierfür muss der zukünftige Arbeitgeber eine  

 Stellenbeschreibung ausfüllen die  von der Ausländerbehörde an die ZAV 

 elektronisch übermittelt wird. Jedoch keine Leiharbeitstätigkeit. 

 

 Die Stellenbeschreibung ist auf der Seite des MK abrufbar. 

 http://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/infoseiten/auslaender/Asylbewerber.php?ajaxsearch=1 
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Arbeitsmöglichkeiten mit der BüMA/Gestattung 



 
• Nach 15 Monaten Aufenthalt: 

 
• Arbeitsmarktzugang ohne Vorrangprüfung jedoch 

Stellenbeschreibung notwendig (Prüfung der Tarif und 
Arbeitsbedingungen)  (§ 32 Abs. 5 Nr. 2 BeschV) 

 

• jede Tätigkeit  
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Arbeitsmöglichkeiten mit der BüMA/Gestattung 



08.03.2016 38 

Stellenbeschreibung 

Die Stellenbeschreibung 
muss vom zukünftigen 
Arbeitgeber ausgefüllt 
werden und dann beim 
Ausländeramt 
eingereicht werden. 
Das Ausländeramt 
beteiligt dann die 
Zentrale Auslands- und 
Fachvermittlung in 
einem internen 
Verfahren. 



 
 

• Nach 48 Monaten Aufenthalt: 
 

• freier Zugang zum Arbeitsmarkt (§ 32 Abs. 3 BeschV) 

 

• jede Tätigkeit (bis auf selbständige Beschäftigung) 
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Arbeitsmöglichkeiten mit der BüMA/Gestattung 



• zwingende Voraussetzung:  
     Voraussetzung für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis für        
     geduldete Personen ist, dass diese ihren gesetzlichen    
     Mitwirkungspflichten nachkommen. 
 
• ggf. gibt es ein Arbeitsverbot, weil der/die Geduldete es zu 

vertreten hat, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht 
vollzogen werden können (§ 60a Abs. 6 AufenthG). 
 

• Für Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten gilt unbefristet 
ein generelles Arbeitsverbot (§ 60a Abs. 6 AufenthG). 

• Zeitlichen Voraussetzungen sind gleich wie bei der 
BüMA/Gestattung 
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Arbeitsmöglichkeiten mit einer Duldung 
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Arbeitsmöglichkeiten mit einer Aufenthaltserlaubnis 

Anerkannte Asylbewerberinnen und – bewerber 
und Flüchtlinge, die vom Bundesamt einen positiven 
Bescheid erhalten haben, dürfen grundsätzlich 
uneingeschränkt als Beschäftigte arbeiten und auch 
einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen. 
 
Auf der EAT ist ein Eintrag (Beschäftigung / 
Erwerbstätigkeit gestattet vermerkt) 



Praktika 

Anerkennung eines 
ausländischen 

Berufsschulabschlusses 

Berufsorientierung Einstiegsqualifizierung 

Probebeschäftigung 
„Schnupperpraktika“ 
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Praktika 

Eignungsfeststellung 



Praktikanten sind Personen, die sich durch eine bestimmte 
betriebliche Tätigkeit in einem Unternehmen praktische 
Kenntnisse zur Vorbereitung auf eine künftige berufliche 

Tätigkeit oder Ausbildung aneignen wollen.  
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Definition Praktikant 



Anerkennung eines ausländischen Berufsschulabschlusses 
 
• ausländischer Berufsschulabschluss  

• im Inland nicht anerkannt 

 

• befristete praktische Tätigkeit  / Nachqualifizierungsmaßnahme: 

 - Feststellung der Gleichwertigkeit des ausländischen 

 Berufsschulabschlusses 

 - Erlangung einer Berufserlaubnis  

• Zustimmung der BA 

• Zustimmung der ABH 
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Arten von Praktika 



Eignungsfeststellung 
 
• Maßnahme der BA nach § 45 SGB III 
• Feststellung der berufsfachlichen Eignung 
• Beseitigung von Vermittlungshemmnissen 
• max. 6 Wochen 
• keine Arbeitsleistung  
• keine Eingliederung in Arbeitsorganisation 
• Beantragung bei der örtlichen BA 
• keine Zustimmung der ABH 
• Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten  
 → keine Teilnahme  
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Arten von Praktika  



Berufsorientierung 
 

• Asylbewerber ohne Berufsausbildung 
• betriebliche Tätigkeit mit Bezug zur angestrebten 

Berufsausbildung 
• max. 3 Monate 
• keine Zustimmung der BA 
• Zustimmung der ABH 
• kein Mindestlohn 
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Arten von Praktika 



Einstiegsqualifizierung 
 

• Ziel: Berufsausbildung 
• Qualifizierungsmaßnahme der BA nach § 54a SGB III 
• Ausbildungsinteressenten werden an eine Ausbildung 

herangeführt 
• 6 - 12 Monate 
• Abschluss Vertragsverhältnis nach § 26 BBiG 
• kein Mindestlohn 
• Zustimmung der BA 
• keine Zustimmung der ABH 
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Arten von Praktika 



Probebeschäftigung „Schnupperpraktika“ 
 

• Feststellung der Eignung für eine anschließende, 
längerfristige Beschäftigung 

• tatsächliche Ausübung der später angestrebten Tätigkeit 
• Eingliederung in die Arbeits- und Produktionsabläufe 
• Zustimmung der BA 
• Zustimmung der ABH 
• Mindestlohn 
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Arten von Praktika 



Hospitationen sind gekennzeichnet durch die Sammlung von 
Kenntnissen und Erfahrungen in einem Tätigkeitsbereich ohne 
zeitliche und inhaltliche Festlegung und ohne rechtliche und 

tatsächliche Eingliederung in den Betrieb 
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Definition Hospitation 



Hospitation 
 
• keine Eingliederung in Betriebsablauf 
• keine betriebliche Arbeitsleistung 
• „Anschauen“ der Betriebsabläufe 
• ab der Einreise möglich 
• keine Zustimmung der BA 
• keine Zustimmung der ABH 
• keine Beschäftigung 
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Hospitation 



• Schulpraktika 
 → Pflichtpraktikum 
 → keine Zustimmung der BA und ABH 
 
• Ehrenamtliche Tätigkeit 
 → keine Zustimmung der BA und ABH 
 
• Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst 
 →keine Zustimmung der BA 
 → Zustimmung der ABH 
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Quellen / weitere Infos zu dem Thema 
Ausbildung/Praktika : 
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• http://www.ggua-
projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten
/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf  
 
 

• http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersic
hten/Erfordernis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf 
 

• Bundesagentur für Arbeit „Praktische Tätigkeiten 
Asylbewerber und Geduldete, Stand 08/2015 und 12/2015 
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Quellen Arbeit / Praktika 

http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Zugang_zu_Arbeit_mit_Duldung_November_2014.pdf
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Zeit für Fragen 

http://www.bing.com/images/search?q=strichm%c3%a4nnchen+mit+Fragezeichen&id=7DFA9CA193C0A3949358DF0CD5EFC634D4C804CA&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=strichm%c3%a4nnchen+mit+Fragezeichen&id=98A9BE405B1782CF50BD8A62DCE534495F62AE2F&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=strichm%c3%a4nnchen+mit+Fragezeichen&view=detailv2&&id=6D8855DD754BB59E96688700C58C72349A200EC7&selectedIndex=21&ccid=Jwc%2btsOt&simid=608038984865417093&thid=OIP.M27073eb6c3ad3f3c91cf88bfc5794e86o0
http://www.bing.com/images/search?q=strichm%c3%a4nnchen+mit+Fragezeichen&view=detailv2&&id=B6A7C02405F6FD7CCDC328AB378AF856558BC4E8&selectedIndex=79&ccid=I6AVu3iF&simid=608008881437085633&thid=OIP.M23a015bb7885ae2ca8ded23afd9fef0co0

